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Umgrenzung der Flächen, deren
Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind

KENNZEICHNUNGEN

DARSTELLUNGEN

ÜBERNAHMEN
NACHRICHTLICHE

HINWEISE

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur-
oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können
u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffällig Bodenverfär-
bungen und Steinkonzentration, auch geringe
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmal-
schutzgesetzes meldepflichtig und müssen der
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkma-
lpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Olden-
burg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120
unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs.
2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
ändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge
zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember
1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)
geändert worden ist

Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neu-
fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

FESTSETZUNGEN DES
BEBAUUNGSPLANES

In Oldenburg befinden sich häufig Gewässer auf
oder an den Baugrundstücken, hierzu gehören
auch kleine Grenzgräbern. Diese unterliegen dem
Schutz des Niedersächsischen Wassergesetzes
(NWG). Veränderungen an diesen Gewässern
(z.B. Verrohrungen, Böschungsbefestigungen z.B.
mit Beton oder Holz, Verbreiterung, Verengung,
Brücken) bedürfen der vorherigen Genehmigung
durch die untere Wasserbehörde der Stadt
Oldenburg. Diese wasserrechtliche Genehmi-
gung ist nicht in der Baugenehmigung/dem Bau-
vorbescheid/der Bestätigung nach §62 NBauO
(Niedersächsische Bauordnung) enthalten,
sondern gesondert beim Fachdienst Naturschutz
und technischer Umweltschutz der Stadt Olden-
burg - untere Wasserbehörde-, Industriestr. 1,
26121 Oldenburg, zu beantragen. Gleiches gilt
für Einleitungen in diese Gewässer oder
Wasserentnahmen aus Gewässern.

ÖffentlicheVerkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung:

Öffentliche Grünfläche

Umgrenzung von Flächen mit Bindun-
gen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewässern

zu erhaltende Bäume

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans

abweichende Bauweisea

III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

2,4

0,6

Geschossflächenzahl (GFZ)
als Höchstmaß
Grundflächenzahl (GRZ)

GH Gebäudehöhe max.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
z.B. von Baugebieten, oder Abgren-
zung des Maßes der Nutzung inner-
halb eines Baugebiets

vorhandener Baumbestand

Gewässer II. Ordnung
gem. § 67 Nds. Wassergesetz

Umgrenzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Erschließung KFZ Erschließung PKW

Bereich Fuß- Radverkehr
und Lieferverkehr

Baulinie

Baugrenze

Gewässer Bestand (verrohrt)

Fuß- und Radweg

Mit Geh- und Fahrrechten zu
belastende Flächen zugunsten
der Hunte-Wasseracht

DESKRIPTOR

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die Aufstellung der Änderung Nr. 5
        des Bebauungsplanes ____________________ beschlossen.
        Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________
       Stadtbaurat

   1.  Vervielfältigungsvermerke
        Kartengrundlage: Gemarkung, Flur: ______________________________         Maßstab: ____________________

        Erlaubnisvermerk: Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis
        der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche
                       Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).
        am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

 9.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)
      bekannt gemacht worden.

      Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

      Oldenburg (Oldb), den ____________________

      ____________________
       Unterschrift

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Stadtplanungsamt - Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung - der Stadt Oldenburg (Oldb):

        Bearbeitet: _____________________ Geprüft:

        Gezeichnet: ____________________ _________________________ _________________________

        Geändert: ______________________       Fachdienstleiter                 Amtsleiterin

   7.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan (beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB), nach Prüfung der Stellungnahmen,
        in seiner Sitzung am ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
       Stadtbaurat

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem Entwurf des Bebauungsplanes S-835
        (vorher Änderung Nr. 5 des Bebauungsplanes S-438) und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
        Verbindung mit § 13 a BauGB beschlossen.
        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht.
        Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ____________________ bis ____________________  gemäß § 13a Abs. 2
        in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
    Stadtbaurat

        Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom _______________ ).

        Oldenburg (Oldb), den ____________________
        Fachdienst Geoinformation und Statistik der
        Stadt Oldenburg (Oldb)

                      Siegel                                                           
       Unterschrift

   8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
  Oberbürgermeister

1 : 1000Osternburg, 6

   2.  Planunterlage

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab 1 : 1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes

für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

2019©

   6.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem geänderten Entwurf des
        Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

   6. a*) Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden wurde im Sinne von § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom ___________________ 
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ____________________ gegeben.

   6. b*) Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ________________ bis  zum _________________ öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am _________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ___________________
      Stadtbaurat *) Nichtzutreffendes streichen

S-438

Bö.
Br.

 BEBAUUNGSPLAN S-835

 MediTech Oldenburg (MTO)

M. 1:1000ja           nein
mit örtlichen Bauvorschriften

Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeich-
nung benannten einschlägigen DIN-Normen können
im Stadtplanungsamt der Stadt Oldenburg einge-
sehen werden.

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Februar 2018 (Nds.
GVBl. S. 22)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der
Fassung vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 46),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
20. Mai 2019 (Nds. GVBl. 2019, S. 104)
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Straßenverkehrsflächen
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Sondergebiet
Zweckbestimmung: Dienstleistung
und Forschungszentrum
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Zweckbestimmung: Dienstleistung,
Forschungszentrum und Quartiersgarage
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Bereich Fuß- Radverkehr

und Lieferverkehr
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Zweckbestimmung:

Regenrückhaltung
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Höhenlage des Bezugspunktes
in Meter über NHN
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Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
innerhalb der Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung

Beikarte: Teilflächen für die Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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 M. 1 : 5.000

03.07.2019

300

Fuß- und Radwege geplant

VV Verkehrsgrün

Versorgungsfläche Hebestation
· Grundsätzlich wird aus Vorsorgegründen im gesam-

ten Plangebiet vor Baumaßnahmen eine Kampfmittel-
sondierung empfohlen.

Nach der Luftbildauswertung des LGLN (Landesamt
für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen), ist davon auszugehen, dass noch Kampf-
mittel vorhanden sein können, von denen eine Gefahr
ausgehen kann. In den gekennzeichneten Flächen
sind aus Sicherheitsgründen Gefahrenforschungs-
maßnahmen durchzuführen.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Bom-
benblindgänger, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden
werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienst-
stelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des
Landesamtes für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion
Hameln-Hannover, Tel.: 0511 30245-502/503 zu
benachrichtigen.
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